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Bevor grundsätzlich ein Antrag auf Erteilung einer Gaststätten-Konzession gestellt 
werden kann, müssen nachstehende Erfordernisse erfüllt sein bzw. Unterlagen vorliegen: 
 
 

 vorläufiger Antrag  Ordnungsamt 

 Grundrisszeichnung mit allen Nebenräumen Vermieter / Vorgänger 

 Lageplan (3-fach) Katasteramt / Vermieter / 
Vorgänger 

 Führungszeugnisse (einschl. des Ehegatten)  Belegart „0“ Einwohnermeldeamt 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes 
 (auch des Ehegatten bzw. Objektpartners) 

Finanzamt 

 Unterrichtungsnachweis der IHK (nur Antragsteller)  (kann bei 
 vorläufiger Konzession nachgereicht werden) 

IHK 

 Pachtvertrag oder andere Nachweise der Verfügungsmacht über 
 das Objekt (nur zur Vorlage) 

Vermieter / Verpächter 

 Gesundheitszeugnis  Gesundheitsamt 

 Auszug aus dem Gewerbezentralregister Ordnungsamt 

 Auskunft aus der Schuldnerkartei des Amtsgerichtes des 
 Wohnortes beider Ehegatten 

Amtsgericht 

 
 
 
Nach Erteilung einer Konzession (auch vorläufig erteilten) ist folgendes zu beachten: 
 
 

 Versicherung  (z.B. Betriebshaftpflicht) Hotel- und Gaststättenverband 
Versicherungsmakler 

 Arbeitsverträge / Tarifverträge für gewerbliche Mitarbeiter Hotel- und Gaststättenverband 
Unternehmensberatung 

 Aushänge (z. B. Jugendschutzgesetz) Hotel- und Gaststättenverband 

 Getränkekarten (Preisaushang) Hotel- und Gaststättenverband 

 


